
1. Allgemeines

1.1 Grundsätzliches zur Einschaltung von Publikationsorganen und zur Nutzung von
öffentlich zugänglichen elektronischen Medien

1.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Gemeinsame Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz 

und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
über die Inanspruchnahme von Publikationsorganen und die Nutzung des

Internets sowie anderer elektronischer Kommunikationsmittel zur
Öffentlichkeitsfahndung nach Personen im Rahmen von Strafverfahren

Vom 26. Februar 2015

I. 
Gegenstand

Für die Inanspruchnahme von Publikationsorganen und die Nutzung des Internets sowie anderer
elektronischer Kommunikationsmittel zur Öffentlichkeitsfahndung nach Personen im Rahmen von
Strafverfahren gelten die in der Anlage befindlichen bundeseinheitlichen Richtlinien.

II. 
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Mai 2015 in Kraft.

Dresden, den 26. Februar 2015

Der Staatsminister der Justiz 
Sebastian Gemkow

Der Staatsminister des Innern 
Markus Ulbig

Anlage 
(zu Ziffer I)

Richtlinien
über die Inanspruchnahme von Publikationsorganen und die Nutzung des

Internets sowie anderer elektronischer Kommunikationsmittel zur
Öffentlichkeitsfahndung nach Personen im Rahmen von Strafverfahren

Die Strafverfolgungsbehörden sind gehalten, alle gesetzlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, die
geeignet sind, zur Aufklärung von Straftaten beizutragen. Insbesondere besteht die Möglichkeit,
Publikationsorgane (zum Beispiel Presse, Rundfunk, Fernsehen), die im Hinblick auf ihre
Breitenwirkung in vielen Fällen wertvolle Fahndungshilfe leisten können, um ihre Mitwirkung zu bitten
sowie öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsmittel zur Bereitstellung oder gezielten
Verbreitung der Informationen (insbesondere das Internet) zu nutzen. Das gilt sowohl für die
Fahndung nach einem bekannten oder unbekannten Tatverdächtigen als auch für die Suche nach
anderen Personen, insbesondere Zeugen.

Die Einschaltung von Publikationsorganen sowie die Nutzung der öffentlich zugänglichen
elektronischen Kommunikationsmittel zu Fahndungszwecken stellen stets eine
Öffentlichkeitsfahndung dar, die nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (vergleiche
insbesondere § 131 Absatz 3 sowie § 131a Absatz 3, §§ 131b, 131c Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 StPO )
in Betracht kommt.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass bei allzu häufiger Inanspruchnahme der Massenmedien das
Interesse und die Bereitschaft der Öffentlichkeit, an der Aufklärung von Straftaten mitzuwirken,
erlahmen können. Stets ist auch zu prüfen, ob die Gefahr der Täter- oder Beteiligtenwarnung oder die
Gefahr der Nachahmung von Straftaten zu befürchten ist.
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– nur Medien von geringer Breitenwirkung in Anspruch genommen werden,

– andere Formen der Öffentlichkeitsfahndung wie Plakate, Handzettel, oder
Lautsprecherdurchsagen gewählt werden oder

– die Fahndungshilfe örtlich oder in anderer Weise, etwa durch Verzicht auf die Verbreitung
der Abbildung eines Gesuchten, beschränkt wird.

2. Entscheidung über die Einschaltung von Publikationsorganen und die Nutzung von
öffentlich zugänglichen elektronischen Medien

2.1 Fahndung nach einem bekannten Tatverdächtigen

Die gesetzlichen Regelungen der Öffentlichkeitsfahndung stellen in weiten Teilen Ausgestaltungen
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar. In jedem Einzelfall bedarf es daher einer sorgfältigen
Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung einerseits und
den schutzwürdigen Interessen des Beschuldigten und anderer Betroffener andererseits. Dabei sind
namentlich folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Die Öffentlichkeitsfahndung kann dazu führen, dass Straftaten beschleunigt aufgeklärt werden und der
Tatverdächtige bald ergriffen wird. Die zügige Aufklärung von Straftaten und die Aburteilung des
Täters können verhindern, dass der Täter weitere Straftaten begeht. Eine schnelle und wirksame
Strafverfolgung hat auch einen bedeutenden generalpräventiven Effekt. Sie dient der Sicherheit und
dem Schutz des Bürgers und schafft dadurch die Voraussetzungen für eine wirksame
Verbrechensbekämpfung.

Andererseits entsteht durch die Erörterung eines Ermittlungsverfahrens mit Namensnennung des
Tatverdächtigen in den Publikationsorganen die Gefahr einer erheblichen Rufschädigung. Mit
zunehmender Verbreitung des Internets gilt dies im wachsenden Maße auch für die Nutzung dieses
elektronischen Mediums zu Fahndungszwecken. Die spätere Resozialisierung des Täters kann durch
unnötige Publizität seines Falles schon vor der Verhandlung erschwert werden. Auch andere
Personen, die in den Tatkomplex verwickelt sind oder die in nahen Beziehungen zu dem
Tatverdächtigen stehen, können durch eine öffentliche Erörterung schwer benachteiligt werden. Eine
Bloßstellung oder Schädigung des Tatverdächtigen oder anderer Betroffener muss nicht nur in deren
Interesse, sondern auch im Interesse der Strafrechtspflege möglichst vermieden werden.

Daher ist stets auch zu prüfen, ob der beabsichtigte Fahndungserfolg nicht auch durch Maßnahmen,
die den Tatverdächtigen oder andere Betroffene weniger beeinträchtigen, erreicht werden kann,
namentlich dadurch, dass

Bei der Nutzung des Internets zu Fahndungszwecken ist außerdem zu berücksichtigen, dass die im
Internet eingestellten Daten weltweit abgerufen und verarbeitet werden können. Dabei ist regelmäßig
zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang eine Internationale Fahndung einzuleiten ist.

Auf die schutzwürdigen Interessen von Personen, die von einer Straftat betroffen sind, ist Rücksicht
zu nehmen. In der Regel ist dies dadurch zu erreichen, dass die Namen solcher Personen nicht
publiziert werden. Sollte die Publizierung eines solchen Namens aus Fahndungsgründen zwingend
notwendig sein, so ist vor Beginn der Öffentlichkeitsfahndung mit diesen Personen ins Benehmen zu
treten, soweit der Fahndungszweck dadurch nicht gefährdet wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem bekannten Tatverdächtigen kommt regelmäßig nur in
Betracht, wenn dringender Tatverdacht wegen einer Straftat von erheblicher Bedeutung (Verbrechen,
Vergehen von erheblichem Gewicht, zum Beispiel schwere oder gefährliche Körperverletzung, Betrug
mit hohem Vermögensschaden, Unterschlagung hoher Geldbeträge, Serientaten) gegeben ist.

Grundsätzlich muss bei Fahndungen mit dem Ziel der Festnahme ein Haftbefehl oder ein
Unterbringungsbefehl vorliegen. Ist dies der Fall oder liegen die Voraussetzungen des § 131 Absatz 2
Satz 1 StPO vor, entscheidet über die Öffentlichkeitsfahndung grundsätzlich die Staatsanwaltschaft
(§ 131 Absatz 3 Satz 1 StPO ). Die Polizei führt eine nach § 131 Absatz 3 Satz 1 StPO  gleichfalls
mögliche Entscheidung des Richters nur herbei, wenn sie die Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig
erreichen kann. Ist für die Polizei auch der Richter nicht rechtzeitig erreichbar, ist nach § 131 Absatz 3
Satz 2 bis 4 StPO  zu verfahren und insbesondere unverzüglich binnen 24 Stunden eine
Entscheidung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen.

Wird die polizeiliche Eilanordnung von der Staatsanwaltschaft binnen 24 Stunden nicht bestätigt, teilt
die Polizei dies den eingeschalteten Publikationsorganen mit und weist sie darauf hin, dass sie sich
bei einer Fortsetzung ihrer Maßnahmen nicht mehr auf ein Fahndungsersuchen der
Strafverfolgungsbehörden berufen können; eine erfolgte Nutzung des Internets zu
Fahndungszwecken ist zu beenden.

VwV Anwendung elektronischer Kommunikationsmittel zur Öffentlichkeitsfahndung

http://www.revosax.sachsen.de Fassung vom 01.05.2015 Seite 2 von 4

http://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/373/redirect
http://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/373/redirect
http://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/373/redirect


2.2 Fahndung nach einem unbekannten Tatverdächtigen

2.3 Fahndung nach Zeugen

2.4 Fahndung nach einem flüchtigen Verurteilten

3. Umsetzung der Maßnahmen

3.1 Einschaltung von Publikationsorganen, insbesondere des Fernsehens

Erfolgt die Öffentlichkeitsfahndung aufgrund einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft, liegt ein Haft-
oder Unterbringungsbefehl noch nicht vor und ist die Öffentlichkeitsfahndung noch nicht erledigt, ist
unverzüglich, spätestens binnen einer Woche, von der Staatsanwaltschaft beim Richter eine
Entscheidung über den Haft- oder Unterbringungsbefehl herbeizuführen (§ 131 Absatz 3 Satz 1 in
Verbindung mit § 131 Absatz 2 Satz 2 StPO ). Lehnt der Richter den Erlass des Haft- oder
Unterbringungsbefehls ab und ordnet er auch keine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Ziel der
Aufenthaltsermittlung (§ 131a Absatz 3 StPO ) oder der Aufklärung einer Straftat (§ 131b Absatz 1
StPO ) an, teilt die Staatsanwaltschaft dies den eingeschalteten Publikationsorganen mit und weist sie
darauf hin, dass sie sich bei einer Fortsetzung ihrer Maßnahmen nicht mehr auf ein
Fahndungsersuchen der Strafverfolgungsbehörden berufen können; eine erfolgte Nutzung des
Internets zu Fahndungszwecken ist zu beenden.

Auch bei der Fahndung nach einem unbekannten Tatverdächtigen kann die Öffentlichkeitsfahndung
veranlasst sein. In diesen Fällen gilt § 131 StPO nicht. Es ist daher – wenn nicht Gefahr im Verzug
vorliegt – stets eine richterliche Entscheidung herbeizuführen (§ 131c Absatz 1 Satz 1 StPO ). Die
gesetzlichen Voraussetzungen des § 131b Absatz 1 StPO  sind zu beachten. § 131b Absatz 1 StPO
gilt auch für Phantombilder.

Wenn bei Gefahr im Verzug die Staatsanwaltschaft tätig geworden ist, bedarf die Maßnahme dann
einer nachträglichen richterlichen Bestätigung, wenn das Internet zu Fahndungszwecken genutzt
worden ist oder das Fernsehen oder ein periodisches Druckwerk dahingehend in Anspruch
genommen worden ist, dass es zu einer wiederholten Veröffentlichung kommt, und die Maßnahme
nicht binnen einer Woche erledigt ist (§ 131c Absatz 2 Satz 1 StPO ). Eine nachträgliche richterliche
Bestätigung ist daher insbesondere dann nicht erforderlich, wenn der Hörfunk in Anspruch genommen
wurde oder sich die Maßnahme binnen einer Woche erledigt hat.

Wenn bei Gefahr im Verzug eine Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft tätig geworden ist und die
Maßnahme sich nicht alsbald erledigt hat, ist die Staatsanwaltschaft rechtzeitig vor Ablauf der
Wochenfrist des § 131c Absatz 2 Satz 2 StPO  einzuschalten, damit die Staatsanwaltschaft entweder
selbst über die Bestätigung der Fahndung entscheiden oder eine nach § 131c Absatz 2 Satz 1 StPO
notwendige richterliche Entscheidung herbeiführen kann.

Für die Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen gilt Nummer 2.2 entsprechend. Maßnahmen zur
Aufenthaltsermittlung eines bekannten Zeugen sind in § 131a Absatz 1, 3 bis 5 StPO, Maßnahmen
zur Aufklärung einer Straftat, insbesondere zur Feststellung der Identität eines unbekannten Zeugen,
sind in § 131b Absatz 2, 3 StPO geregelt. Eine Öffentlichkeitsfahndung zur Aufenthaltsermittlung
eines Zeugen unterbleibt nach § 131a Absatz 4 Satz 3 StPO, wenn überwiegende schutzwürdige
Interessen des Zeugen entgegenstehen. Bei der Veröffentlichung der Abbildung eines Zeugen ist zu
beachten, dass die Subsidiaritätsklausel in § 131b Absatz 2 StPO  enger gefasst ist als die in § 131b
Absatz 1 StPO . Stets muss die Veröffentlichung erkennbar machen, dass die gesuchte Person nicht
Beschuldigter ist (§ 131a Absatz 4 Satz 2, § 131b Absatz 2 Satz 2 StPO ).

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem flüchtigen Verurteilten soll nur dann erfolgen, wenn der wegen
einer Straftat von erheblicher Bedeutung Verurteilte noch mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe zu
verbüßen hat, wenn seine Unterbringung angeordnet ist oder wenn seine Ergreifung aus anderen
Gründen, etwa wegen der Gefahr weiterer erheblicher Straftaten, im öffentlichen Interesse liegt.

Wer über die Öffentlichkeitsfahndung entscheidet, hängt auch in diesen Fällen davon ab, ob ein
Haftbefehl oder Unterbringungsbefehl beziehungsweise deren Voraussetzungen vorliegen oder nicht.
Wenn zumindest die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nach § 457 Absatz 2 StPO  oder einen
Unterbringungsbefehl nach § 463 Absatz 1 in Verbindung mit § 457 Absatz 2 StPO  gegeben sind,
was in aller Regel der Fall sein dürfte, gilt Nummer 2.1 Absatz 2 bis 4 mit der Maßgabe entsprechend,
dass über den Vollstreckungshaftbefehl und die Öffentlichkeitsfahndung nicht der Richter entscheidet,
sondern die Vollstreckungsbehörde.

Die Publikationsorgane sind grundsätzlich nicht verpflichtet, bei der Öffentlichkeitsfahndung
mitzuwirken. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass viele Publikationsorgane zur Mitwirkung bereit sind.

Von praktischer Bedeutung für die inländische Fernsehfahndung sind dabei die „Grundsätze für die
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3.2 Nutzung des Internets

4. Öffentlichkeitsfahndung, die nicht ausschließlich Zwecken der Strafverfolgung oder -
vollstreckung dient

5. Auskünfte an Publikationsorgane aus anderen Gründen

bundesweite Ausstrahlung von Fahndungsmeldungen im Fernsehen“ aus dem Jahr 1987, an deren
Erarbeitung die ARD-Rundfunkanstalten und das ZDF einerseits sowie die Justizminister und
Innenminister und -senatoren des Bundes und der Länder andererseits beteiligt waren. Bei diesen
Grundsätzen handelt es sich nicht um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, sondern um
Absichtserklärungen der Beteiligten darüber, wie sie im Rahmen einer Fernsehfahndung verfahren
wollen.

Wenn ausländische Fernsehsender in die Öffentlichkeitsfahndung eingeschaltet werden sollen, sind
die Grundsätze der Internationalen Rechtshilfe und der Internationalen Fahndungsausschreibung zu
beachten.

Um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer für die Öffentlichkeitsfahndung zu erlangen, ist es
zweckmäßig, die staatlichen Fahndungsaufrufe im Internet auf speziellen Seiten – etwa der Polizei –
zu bündeln. Private Internetanbieter sollen grundsätzlich nicht eingeschaltet werden.

Sobald das Fahndungsziel erreicht ist oder die Ausschreibungsvoraussetzungen aus sonstigen
Gründen nicht mehr vorliegen, ist die Nutzung des Internets zu Fahndungszwecken unverzüglich zu
beenden. Darüber hinaus sind Internetfahndungen von der Staatsanwaltschaft – in den Fällen der
Nummer 2.4 von der Vollstreckungsbehörde – regelmäßig, spätestens in halbjährlichen Abständen,
hinsichtlich des weiteren Vorliegens der Ausschreibungsvoraussetzungen, insbesondere der weiteren
Erfolgsaussichten dieser Fahndungsmethode, zu prüfen.

Zum Strafverfahren im Sinne dieser Regelung gehören auch die Fälle des § 131a Absatz 2 StPO  und
des § 81g Absatz 4 StPO . Die Inanspruchnahme der Fahndungshilfe durch Publikationsorgane sowie
die Nutzung des Internets oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel zur Fahndung für andere
Aufgaben, insbesondere für präventivpolizeiliche Zwecke, zur Identifizierung von unbekannten Toten,
zur Auffindung von Vermissten sowie die Sachfahndung bleiben von dieser Regelung unberührt. Dies
gilt auch dann, wenn die Fahndungshilfe durch die Medien für eine andere Aufgabe in Anspruch
genommen wird, zugleich aber auch der Strafverfolgung dient und die andere öffentliche Aufgabe
vorrangig ist.

Das Informationsrecht, das den Publikationsorganen nach dem Presserecht zusteht, sowie Auskünfte
(insbesondere nach § 475 StPO ) und Mitteilungen von Amts wegen, die nicht auf
Öffentlichkeitsfahndung abzielen, bleiben von dieser Regelung unberührt.

Enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über die geltenden
Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums der Justiz

vom 8. Dezember 2015 (SächsABl.SDr. S. S 362)
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